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                    Gemeinderat 

                        
 

 

 

 

 

 

Verhand lungsschr i f t  
 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer 

am Dienstag, dem 30. Jänner 2018 im Sitzungssaal des Rathauses. 

  

 

 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende:    19:25 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRS 2018-01-30  Seite 2 von 26 

Anw esende :    

 
Vorsitzender:  Bürgermeister Gerhard Klaffner 
  
 

SPÖ - Gemeinderatsfraktion 

Vizebürgermeister     Mag. Dr. Adolf Brunnthaler 

Gemeinderäte  Franz Haider 
 Michaela Kohlhofer 
 Johann Wolloner 
 Marita Wildling  
 Josef Schuller 
 Norbert Wildling  
GRE         Robert Ramsner 
 
Entschuldigt: Nicole Mayr 
 
 
 
ÖVP – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte DI Herbert Matzenberger 
 Monika Schoiswohl 
 Ulrike Ahrer 
 Helmut Furtner 
GRE Bernhard Kühholzer 
 
Entschuldigt: Ing. Werner Kittinger 
 Sabine Rußegger  
 

 

FPÖ – Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Albert Aigner 
  Karl Haidinger 
  Hannes Kerschbaumsteiner 
  Helmut Zisch 
  Gerald Kohlhofer 
   
 
WBL - Gemeinderatsfraktion 

Gemeinderäte Günther Neidhart 
  Mag.a Eva Aigner 
 Franz Markus Himmelstoss 
 Christian Dittrich 
 Ingo Kainz 
 
 
 
 
Vom Gemeindeamt: AL Michael Schachner 

Schriftführerin: Ingrid Klausberger 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 
 
 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
 

b) die Verständigung gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder des 
Gemeinderates zeitgerecht schriftlich unter Bekanntgabe der nachstehend angeführ-
ten Tagesordnung erfolgt ist und am gleichen Tag öffentlich an der Amtstafel kundge-
macht wurde; 

 
c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

 
 
 

 
 
Er bestimmt die Gemeindebedienstete Ingrid Klausberger zur Schriftführerin dieser Sitzung.  
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Tagesordnung 
 

 
1. Kinderbetreuungseinrichtungsordnungen für die Krabbelstube Weyer,  

Kindergarten Weyer und Kleinreifling 

 
2. Tarifordnung für die Krabbelstube Weyer, Kindergarten Weyer und Kleinreifling  

 
3. Allfälliges 
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BESCHLÜSSE 
 
 

TOP. 1    Kinderbetreuungseinrichtungsordnungen für die Krabbelstube Weyer,  
Kindergarten Weyer und Kleinreifling____________________________ 

 

 
Erläuterung: 

 
Mit Schreiben vom 15.01.2018 wurde vom Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Bildung 
und Gesellschaft, mitgeteilt, dass mit Beschluss des Oö. Landtags vom 07.12.2017 das Oö. 
Kinderbetreuungsgesetz (Oö. KBG) geändert wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass § 30 
Oö. KBG mit 01.01.2018, die übrigen Bestimmungen dieses Landesgesetzes mit 01.02.2018 
in Kraft treten.  
 
Die Oö Elternbeitragsverordnung 2018 wurde in der Sitzung der Oö Landesregierung am 
15.01.2018 beschlossen und tritt ebenfalls am 01.02.2018 in Kraft. 
 
Hauptinhalte dieser Gesetzesänderungen sind:  
- Einführung von Elternbeiträgen ab 13.00 Uhr für Kinder ab dem 30. Lebensmonat bis zum 
  Schuleintritt außerhalb der weiterhin beitragsfreien Zeit bis 13.00 Uhr (Nachmittagstarif) 
- korrespondierende Anpassung der Regelung zum Landesbeitrag 
- gesetzliche Regelung des in Pilotprojekten erprobten Platz-Sharing 
- erhöhte Flexibilität der Kinderzahlen in den Gruppen 
- legistische Anpassungen 
 
Für die Umsetzung dieser Anpassungen wurden vom Land Oö. Vorlagen an die Gemeinden 
ausgeschickt. Es sind die Kinderbetreuungseinrichtungsordnungen sowie die Tarifordnung 
neu und zeitgerecht (vor dem 01.02.2018) vom Gemeinderat zu beschließen. Gemeinderats-
sitzungen sind im Jänner einzuschieben. 
 
Der Ausschuss für Kindergärten-, Schulen-, Sport-, Vereins- und Jugendangelegenheiten so-
wie Feuerwehrwesen hat sich in seiner Sitzung am 25.01.2018 mit dieser Thematik beschäftigt 
und empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig die Beschlussfassung. 
 
Die Kinderbetreuungseinrichtungsordnungen werden vom Vorsitzenden vollinhaltlich zur 
Kenntnis gebracht. 
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A) Kinderbetreuungseinrichtungsordnung für die Krabbelstube Weyer  
und den Kindergarten Weyer 

 

 
 
 
 



GRS 2018-01-30  Seite 7 von 26 

 
 
 
 
 



GRS 2018-01-30  Seite 8 von 26 

 
 
 
 
 



GRS 2018-01-30  Seite 9 von 26 

 
 
 
 
 



GRS 2018-01-30  Seite 10 von 26 

 
 
 
 
 



GRS 2018-01-30  Seite 11 von 26 

 
 
A) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 

 
A) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehende Kinderbetreuungsein-
richtungsordnung für die Krabbelstube Weyer und den Kindergarten Weyer zu beschlie-
ßen. 

 
 
A) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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B) Kinderbetreuungseinrichtungsordnung für den Kindergarten Kleinreifling 
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      Der Bürgermeister: 
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B) Debatte: 

Allgemeine Zustimmung. 
 

 
B) Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehende Kinderbetreuungsein-
richtungsordnung für den Kindergarten Kleinreifling zu beschließen. 

 
 
B) Beschluss: 

Der Antrag wird mit Handzeichen einstimmig beschlossen. 
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TOP. 2     Tarifordnung für die Krabbelstube Weyer, Kindergarten Weyer und 
Kleinreifling_______________________________________________  

 

 
Erläuterung: 

 
Mit Schreiben vom 15.01.2018 wurde vom Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Bildung 
und Gesellschaft, mitgeteilt, dass mit Beschluss des Oö. Landtags vom 07.12.2017 das Oö. 
Kinderbetreuungsgesetz (Oö. KBG) geändert wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass § 30 
Oö. KBG mit 01.01.2018, die übrigen Bestimmungen dieses Landesgesetzes mit 01.02.2018 
in Kraft treten.  
 
Die Oö Elternbeitragsverordnung 2018 wurde in der Sitzung der Oö Landesregierung am 
15.01.2018 beschlossen und tritt ebenfalls am 01.02.2018 in Kraft. 
 
Hauptinhalte dieser Gesetzesänderungen sind:  
- Einführung von Elternbeiträgen ab 13.00 Uhr für Kinder ab dem 30. Lebensmonat bis zum 
  Schuleintritt außerhalb der weiterhin beitragsfreien Zeit bis 13.00 Uhr (Nachmittagstarif) 
- korrespondierende Anpassung der Regelung zum Landesbeitrag 
- gesetzliche Regelung des in Pilotprojekten erprobten Platz-Sharing 
- erhöhte Flexibilität der Kinderzahlen in den Gruppen 
- legistische Anpassungen 
 
Für die Umsetzung dieser Anpassungen wurden vom Land Oö. Vorlagen an die Gemeinden 
ausgeschickt. Es sind die Kinderbetreuungseinrichtungsordnungen sowie die Tarifordnung 
neu und zeitgerecht (vor dem 01.02.2018) vom Gemeinderat zu beschließen. Gemeinderats-
sitzungen sind im Jänner einzuschieben. 
 
Von der Direktion Inneres und Kommunales wird hierzu Folgendes mitgeteilt: 
 
Die Tarifordnung des Rechtsträgers Gemeinde muss vom Gemeinderat beschlossen werden.  
Beschlussfassung im Umlaufwege ist unzulässig. 
 
Hinsichtlich der Einberufung von Gemeinderats-Sitzungen wird auf § 45 Abs. 3 und 4 Oö.  
Gemeindeordnung 1990 hingewiesen. Wie allgemein bekannt, können solche Sitzungen na-
türlich auch außerhalb des Sitzungsplans stattfinden. 
 
Obgleich die im Gemeinderat zu beschließende Tarifordnung keine Verordnung im Sinne des  
B-VG ist, wird die Meinung vertreten, dass diese eine Angelegenheit betrifft, die die Öffentlich-
keit berührt. In diesem Fall hat eine Kundmachung der Tarifordnung gemäß § 94 Abs. 6 Oö.  
Gemeindeordnung 1990 zu erfolgen. Zumal in dieser Bestimmung ausdrücklich 
nicht auf Abs. 2 verwiesen wird, wonach die Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der 
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag eintritt, wird die Tarifordnung bereits mit Ab-
lauf des Tages des Anschlages wirksam, unbeschadet dessen, dass diese Tarifordnung den-
noch zwei  
Wochen an der Amtstafel kundzumachen ist. Damit die gesetzliche Vorgabe 01.02.2018 ein-
gehalten werden kann, ist die beschlossene Tarifordnung somit spätestens am 31.01.2018 
kundzumachen. 
 
Die Einhebung der Elternbeiträge ist im Rahmen der gesetzlichen und verordnungsmäßigen 
Vorgaben gemäß § 27 Abs. 1 Oö. KBG ab 01.02.1018 verpflichtend. 
 
Der Ausschuss für Kindergärten-, Schulen-, Sport-, Vereins- und Jugendangelegenheiten so-
wie Feuerwehrwesen hat sich in seiner Sitzung am 25.01.2018 mit dieser Thematik beschäftigt 
und empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig die Beschlussfassung. 
 
Die Tarifordnung wird vom Vorsitzenden vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Tarifordnung für die Kindergärten Weyer und Kleinreifling 
sowie der Krabbelstube Weyer 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Weyer vom 30.01.2018 über die tarifmäßige 
Festsetzung des Elternbeitrages in den Kindergärten Weyer und Kleinreifling und der 
Krabbelstube Weyer 
 

Präambel 
 

Der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ist für Kinder 
- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat, 
- nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 
13.00 Uhr (Nachmittagstarif), 
- ab dem Schuleintritt, 
- die über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügen, 
beitragspflichtig. 
 

§ 1 
Bewertung des Einkommens 

 
(1) Der von den Eltern für Leistungen der Kinderbetreuungseinrichtung zu erbringende 
Kostenbeitrag bemisst sich nach der Höhe des Familieneinkommens pro Monat. 
Das Familieneinkommen setzt sich aus allen Einkünften der im selben Haushalt mit 
dem betreffenden Kind lebenden Eltern im Sinn des § 2 Abs. 1 Z. 9 Oö. 
Kinderbetreuungsgesetz und deren Ehegattinnen und Ehegatten, 
Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten oder eingetragenen Partnerinnen und 
Partnern und allfälligen Einkünften des Kindes (z.B. Waisenrente) zusammen. 
(2) Für die Berechnungen des Bruttoeinkommens gemäß § 2 Abs. 3 Oö. 
Elternbeitragsverordnung 2018 ist das aktuelle Monatseinkommen zum Zeitpunkt 
der Anmeldung nachzuweisen. 
(3) Die gemäß § 2 der zitierten Verordnung ermittelte Berechnungsgrundlage bildet die 
Grundlage für die Berechnung des Elternbeitrages für das jeweilige Arbeitsjahr. 
Veränderungen der Einkommenssituation während des Arbeitsjahres sind dem 
Rechtsträger unverzüglich bekannt zu geben und finden jeweils im darauf 
folgenden Monat Berücksichtigung. 
(4) Weisen die Eltern ihr Familieneinkommen nicht bis zum 31. August bei Beginn des 
Kindergartenjahres und bei späterem Einstieg bis zum 15. des nächstfolgenden 
Monats nach, ist der Höchstbeitrag zu leisten. 
 

§ 2 
Elternbeitrag 

 
(1) Eltern oder Erziehungsberechtigte haben einen monatlichen Kostenbeitrag 
(Elternbeitrag) für ihr Kind 
- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat bzw. 
- ab dem Schuleintritt bzw. 
- nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung 
ab 13.00 Uhr (Nachmittagstarif), 
- das über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügt, 
zu leisten. 
(2) Mit dem Elternbeitrag sind alle Leistungen der Kinderbetreuungseinrichtung 
abgedeckt, ausgenommen 
- eine allenfalls verabreichte Verpflegung, 
- ein möglicher Kostenbeitrag für die Begleitperson beim Transport zur bzw. von 
der Kinderbetreuungseinrichtung und 
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- angemessene Materialbeiträge (Werkbeiträge) oder Veranstaltungsbeiträge 
gemäß § 13 Oö. Elternbeitragsverordnung 2018. 
(3) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch im Ausmaß von 20 Stunden gemäß § 
3a Abs. 1 und 4 Oö. Kinderbetreuungsgesetz wird kein Elternbeitrag eingehoben. 
(4) Der Elternbeitrag wird für 10 bzw. 11 geöffnete Monate berechnet und versteht sich 
inklusive Umsatzsteuer. Für den Besuch der Krabbelstube ist der Elternbeitrag 
gemäß § 6 der Tarifordnung im Monat, in welchem das Kind den 30. Lebensmonat 
vollendet, letztmalig aliquot zu bezahlen. 
(5) Der Elternbeitrag wird mittels Bankeinzug 11 bzw. 10 mal pro Jahr eingehoben. 
(6) Ist ein Kind mehr als 2 Wochen pro Monat durchgehend wegen Erkrankung am 
Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung verhindert, so wird der Elternbeitrag für 
diesen Monat zur Hälfte ermäßigt nachgesehen. 
 

§ 3 
Mindestbeitrag 

 
(1) Der monatliche Mindestbeitrag beträgt: 
1. für Kinder unter drei Jahren 49 Euro, 
2. für Kinder über drei Jahren 42 Euro und 
3. für den Nachmittagstarif 42 Euro, der sich bei Inanspruchnahme des Drei- 
Tages-Tarifs auf 70 % und bei Inanspruchnahme des Zwei-Tages-Tarifs auf 50 
% des Mindestbeitrags reduziert. 
(2) Auf Antrag kann der Mindestbeitrag gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 aus besonders 
berücksichtigungswürdigen sozialen Umständen und der Mindestbeitrag gemäß 
Abs. 1 Z 3 aus besonders berücksichtigungswürdigen sozialen Umständen sowie 
unter Bedachtnahme auf die Öffnungszeiten nach 13.00 Uhr ermäßigt oder zur 
Gänze nachgesehen werden. Dabei ist auf die Vermögens-, Einkommens- und 
Familienverhältnisse der Eltern Bedacht zu nehmen. 
 

§ 4 
Höchstbeitrag 

 
(1) Der monatliche Höchstbeitrag, der maximal kostendeckend sein darf, beträgt 
1. für Kinder unter drei Jahren für die Betreuungszeit von maximal 30 
Wochenstunden 179 Euro, für darüber hinausgehende Inanspruchnahme 238 
Euro 
2 für Kinder über drei Jahren für die Betreuungszeit von maximal 25 
Wochenstunden 111 Euro, für darüber hinausgehende Inanspruchnahme 147 
Euro 
3. für Kinder nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die 
Betreuung ab 13.00 Uhr (Nachmittagstarif) 110 Euro. 
 

§ 5 
Geschwisterabschlag 

 
Besuchen mehrere Kinder einer Familie beitragspflichtig eine 
Kinderbetreuungseinrichtung, ist für das zweite Kind ein Abschlag von 50 % und für 
jedes weitere Kind in einer Kinderbetreuungseinrichtung ein Abschlag von 100 % 
festgesetzt. 
 

§ 6 
Berechnung des Elternbeitrages für Kinder unter 3 Jahren 

 
(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der 
Kinderbetreuungseinrichtung beträgt von der Berechnungsgrundlage für Kinder bis 
zur Vollendung des 30. Lebensmonats und für Kinder unter 3 Jahren, die über 
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keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügen, 
1. 3,6 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden, oder 
2. 4,8 % für darüber hinausgehende Inanspruchnahme, 
(2) Für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung an weniger als fünf Tagen wird 
ein Tarif 
- für drei Tage festgesetzt, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt und 
- für zwei Tage festgesetzt, der 50 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt. 
(3) Der Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungseinrichtung 
beträgt von der Berechnungsgrundlage für Kinder nach Vollendung des 30. 
Lebensmonats bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres 3 % für die Betreuung ab 
13.00 Uhr (Nachmittagstarif). 
(4) Für den Nachmittagsbesuch der Kinderbetreuungseinrichtung an weniger als fünf 
Tagen wird ein Tarif 
- für drei Tage festgesetzt, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt und 
- für zwei Tage festgesetzt, der 50 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt. 

 

§ 7 
Berechnung des Elternbeitrages für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

 
(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der 
Kinderbetreuungseinrichtung beträgt von der Berechnungsgrundlage für Kinder 
über 3 Jahren, die keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich haben 
1. 3 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden, oder 
2. 4 % für darüber hinausgehende Inanspruchnahme, 
(2) Der monatliche Elternbeitrag beträgt für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt 
3 % von der Berechnungsgrundlage für die Betreuung ab 13.00 Uhr 
(Nachmittagstarif). 
(3) Für den Nachmittagsbesuch der Kinderbetreuungseinrichtung an weniger als fünf 
Tagen wird ein Tarif 
- für drei Tage festzusetzen, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt, und 
- für zwei Tage festzusetzen, der 50 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt. 
 

§ 8 
Berechnung des Elternbeitrages für Schulkinder 

 
(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der 
Kinderbetreuungseinrichtung beträgt von der Berechnungsgrundlage für 
Schulkinder, 
1. 3 % für die Betreuungszeit von maximal 25 Wochenstunden, oder 
2. 4 % für darüber hinausgehende Inanspruchnahme, 
(2) Für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung an weniger als fünf Tagen pro 
Woche wird ein Tarif 
- für drei Tage festgesetzt, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt und 
- für zwei Tage festgesetzt, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt. 
 

§ 9 
Angemessener Kostenbeitrag bei nicht regelmäßigem Besuch 

 
(1) Erfolgt ein beitragsfreier Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung gemäß § 3 Abs. 
3a Oö. Kinderbetreuungsgesetz ohne Rechtfertigungsgrund nicht regelmäßig 
entsprechend der Anmeldung, wird ein Kostenbeitrag einschließlich eines 
allfälligen Nachmittagstarifs in der Höhe von 179 Euro für Kinder unter 3 Jahren 
bzw. 111 Euro über 3 Jahren eingehoben. 
(2) Der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ist jedenfalls dann nicht 
regelmäßig, wenn die vereinbarte monatliche Besuchszeit um mehr als 20 % 
unterschritten wird. Ein Rechtfertigungsgrund für eine Unterschreitung der 
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monatlichen Besuchszeit liegt jedenfalls vor bei 
1. Erkrankung des Kindes oder der Eltern, 
2. außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Todesfall in der 
Familie) oder 
3. urlaubsbedingter Abwesenheit von höchstens fünf Wochen pro Arbeitsjahr. 
(3) Die Eltern haben die Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung von jeder 
Verhinderung unverzüglich zu benachrichtigen. 
(4) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch gemäß § 3a Oö. 
Kinderbetreuungsgesetz darf kein Kostenbeitrag eingehoben werden. 
 

§ 10 
Materialbeiträge (Werkbeiträge) und Veranstaltungsbeiträge 

 
(1) Für Werkarbeiten werden Materialbeiträge (Werkbeiträge) in der Höhe von 6 Euro 
monatlich, d.s. 66 Euro pro Arbeitsjahr, zweimal jährlich (Jänner und Juli) 
eingehoben. 
(2) Für den Besuch von Veranstaltungen werden angemessene 
Veranstaltungsbeiträge vor der geplanten Veranstaltung eingehoben, wenn das 
Kind zum Besuch der Veranstaltung angemeldet ist. 
(3) Der Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Materialbeiträge 
(Werkbeiträge) und Veranstaltungsbeiträge kann am Ende des Arbeitsjahres von 
den Eltern im Gemeindeamt eingesehen werden. 
 

§ 11 
Indexanpassung 

 
Der Mindestbeitrag nach § 3, der Höchstbeitrag gemäß § 4 und der Materialbeitrag 
gemäß § 10 sind indexgesichert. Die Indexanpassung gemäß § 7 Oö. 
Elternbeitragsverordnung 2018 erfolgt jeweils zu Beginn des neuen Arbeitsjahres, 
erstmals zu Beginn des Arbeitsjahres 2019/2020. 
 

§ 12 
Sonstige Beiträge 

 
(1) Für die Mittagsverpflegung wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 2,60 Euro pro 
Essensportion verrechnet. 
(2) Für die Begleitpersonen beim Kindergartentransport wird ein wöchentlicher 
Kostenbeitrag in Höhe von 4 Euro vorgeschrieben. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Tarifordnung tritt mit 01.02.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Tarifordnung für 
die Kindergärten Weyer und Kleinreifling sowie der Krabbelstube Weyer vom 
20.06.2013 außer Kraft. 
 
Der Bürgermeister: 
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Debatte: 

GRE Bernhard Kühholzer wünscht sich, dass Landesverordnungen künftig nur zur Kenntnis-
nahme und nicht zur Abstimmung dem Gemeinderat vorgelegt werden. 
 
GR Günther Neidhart sagt, dass die WBL grundsätzlich gegen die Einführungen der Gebüh-
renpflicht für die Nachmittagsbetreuung ist. Er bemängelt, dass der Gesetzesbeschluss so 
kurzfristig umgesetzt werden muss, was eine Verhöhnung der Bürger ist.  
 
Für GR Ingo Kainz ist es ebenfalls unverständlich, warum man ein Landesgesetz im Gemein-
derat beschließen muss, wenn den Mandataren sowieso die Hände gebunden sind. Er wird 
sich aus diesem Grund der Stimme enthalten. 
 
GR Karl Haidinger weist darauf hin, dass ein gewisser Entscheidungsspielraum vorhanden 
war. In der Krabbelstube wurde das Angebot der Tagesbetreuung mit „2 Tagen“ ergänzt und 
ein Minimumtarif festgelegt. Er ist überzeugt, dass, obwohl die Grundkonstellation nicht positiv 
ist, das Maximum zum Wohle der Bürger herausgeholt werden konnte. 
 
GR Franz Haider betont, dass auch die SPÖ Fraktion die Vorgehensweise des Landes nicht 
gutheißen kann, weil es massiv den sozialen Bereich beschneidet. Positiv ist, dass es zusätz-
lich zu der Drei- und Fünf-Tages-Betreuung auch eine Zweit-Tages-Betreuung geben wird.  
Er befürchtet, dass diese Gebühren für viele Familien eine zusätzliche finanzielle Belastung 
bedeutet und sie ihre Kinder von der Nachmittagsbetreuung abmelden werden. Dies würde 
viele Arbeitsplätze gefährden.  
GR Franz Haider betont, dass die SPÖ keine „Bremse“ für bestehende Projekte sein möchte 
und künftige Vorhaben nicht gefährden will. Seine Fraktion wird daher der neuen Tarifordnung 
zustimmen. 
 
GR Hannes Kerschbaumsteiner ist ebenfalls gegen eine Gebührenerhöhung. Er weist jedoch 
darauf hin, dass auch Familien mit geringem Einkommen diese Gebühr durch den Familien-
bonus ausgleichen können. 
 
GR Franz Haider bemängelt, dass nur jene Familien den Familienbonus erhalten die mindes-
tens 1.400 Euro brutto verdienen. Familien mit niedrigerem Einkommen bekommen überhaupt 
keine Unterstützung. 
 
Vizebürgermeister Mag. Dr. Adolf Brunnthaler appelliert an den Gemeinderat, Verantwortung 
für die Gemeinde zu übernehmen, da noch einige Projekte anstehen, die für Weyer wichtig 
sind. Er gibt zu bedenken, dass der Gemeindevertreterverband signalisiert hat, falls kein Mehr-
heitsbeschluss zustanden kommen sollte, sie keine Garantie abgeben können, dass für die 
Gemeinde dadurch keine Nachteile zu erwarten sind. 
 
GV DI Herbert Matzenberger kann den Unmut nachvollziehen und sagt, dass es prinzipiell 
nicht angenehm ist, wenn Leistungen, die von der öffentlichen Hand erbracht werden, auf ein-
mal etwas kosten.  
Er bekennt sich zum neuen Sparprogramm des Landes, dass wichtig ist, um die angehäuften 
Schulden abzubauen und um neue Schulden zu vermeiden. Zu bemängeln ist jedoch, dass 
dafür extra eine Gemeinderatssitzung eingeschoben werden musste. 
 
AL Michael Schachner sagt, dass die Verwaltung ebenso über die Vorgehensweise des Lan-
des nicht zufrieden ist, weil sie einen zusätzlichen Aufwand verursacht. Er informiert über die 
Gründe, warum die neue Tarifordnung notwendig ist und sagt, dass die Gemeinde bei der 
Tarifregelung einen Entscheidungsspielraum hat.  
Bei der zuständigen Abteilung des Landes wurde eine Rechtsauskunft eingeholt, falls der Be-
schluss heute nicht zustanden kommen sollte:…§ 29 Ziff.1, Oö. Kinderbetreuungsgesetz lau-
tet: Voraussetzung für die Förderung einer Kinderbetreuungseinrichtung, eine Sonderform und 
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eines Pilotprojektes durch das Land ist, dass die Einrichtungen nach den Bestimmungen des 
Landesgesetzes geführt werden. Laut Erlass ist die Einhebung der Elternbeiträge im Rahmen 
der gesetzlichen und verordnungsmäßigen Vorgaben gemäß § 27 0ö. Kinderbetreuungsge-
setz ab 1.02.2018 verpflichtend.  
Aufgrund dieser Bestimmungen könnte die Nichteinhebung der Elternbeiträgen Auswirkungen 
auf die Gewährung der Landesförderungen haben. Eine verbindliche Rechtsauskunft kann 
aber nicht gegeben werden, weil die Direktion Bildung zuständig ist…. 
 
GR Günther Neidhart ist über die Ansammlung der Drohungen von der Aufsichtsbehörde be-
stürzt. Er anerkennt die Haltung der anderen Fraktionen, die WBL Fraktion möchte aber trotz-
dem ein Zeichen setzen 
 
GV DI Herbert Matzenberger findet die Vorgehensweise des Landes ungeschickt, weil durch 
die kurze Umsetzungsfrist, zusätzliche Kosten für die notwendige Gemeinderatssitzung anfal-
len. 
Er weist darauf hin, dass der Bürgermeister innerhalb des Ermessensspielraums Geld für so-
ziale Härtefälle vergeben kann. Da es dafür keine Kriterien gibt, wäre es ihm lieber, wenn ein 
eigenes Gremium für diese Aufgabe eingesetzt würde, zB der Schulausschuss oder der Sozi-
alausschuss. 
 
AL Michael Schachner bringt vor, dass diese Situation in der Gemeinde nur sehr selten vor-
gekommen ist und für soziale Härtefälle die Sozialberatungsstelle und die Bezirkshauptmann-
schaft zuständig sind. 
 
Der Vorsitzende weist auf eine Änderung bei § 12 in der Tarifordnung hin: statt „monatlich“ 
richtig „wöchentlich“.  
 
 
Antrag: 

Bürgermeister Gerhard Klaffner stellt den Antrag, die vorstehende Tarifordnung für die Krab-
belstube Weyer, Kindergarten Weyer und Kleinreifling zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 

Der Antrag wird mit 19 : 5 Stimmen beschlossen. 
 
Enthaltungen: WBL-Fraktion geschlossen 
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TOP. 3    Allfälliges 
 
 
a) Museumsverein 

Vizebürgermeister Mag. Dr. Adolf Brunnthaler stellt klar, dass der Museumsverein nicht 
aufgelöst wird. Der Verein besteht auf unbestimmte Zeit fort. Er teilt mit, dass es am 5. 
März 2018 noch weiterführende Gespräche mit dem Land geben wird. Falls diese nega-
tiv ausfallen sollten, wird für die Katzensteiner Mühle ein eigener Verein gegründet. 
Vizebürgermeister Mag. Dr. Adolf Brunnthaler schildert die schlechte finanzielle Situa-
tion des Vereins und sagt, dass in der Jahreshauptversammlung am 16. Mai 2018 die 
entsprechende Entscheidung über die Zukunft des Museumsvereins fallen soll. 

 
GV Albert Aigner möchte wissen, wer künftig die Versicherung für die Exponate bezahlt, 
wenn der Verein aufgelöst wird. 
 
Vizebürgermeister Mag. Dr. Adolf Brunnthaler informiert, dass, falls dies eintreffen 
sollte, der Museumsverein die wichtigsten Exponate an das Landesmuseum, an das 
Museum der Stadt Steyr und an die privaten Leihgeber zurückgeben wird. Eine große 
Aufgabe sieht er auch auf die Gemeinde zukommen, da für sämtliche Exponate im Au-
ßenbereich und in den Unterständen ein Depotraum für die Unterbringung gefunden 
werden muss. Alle Werte und das Restvermögen des Museumsvereins würden laut den 
Statuten an die Marktgemeinde Weyer fallen. 
 

 Der Vorsitzende sagt, dass die Fraktionen zu gegebener Zeit mit diesem Thema befasst 
werden. 

 
 
 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen folgen, schließt Bürgermeister Gerhard Klaffner die Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 19:25 Uhr 
 
 
 
 
 
 
________________________________   _________________________________ 
       (Bürgermeister)               (Schriftführerin) 
 
 
 
 
 
 
____________________________ ___     ________________________________ 
               (Gemeinderat ÖVP)             (Gemeinderat WBL) 
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__________________________ ___   
                 (Gemeinderat FPÖ) 
 
 
 
Diese Verhandlungsschrift wurde in der Sitzung des Gemeinderates am …………….. geneh-
migt. Es wird vermerkt, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift …………… Einwen-
dungen erhoben wurden .. 
 

Weyer, am        Der Bürgermeister: 


